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Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  6 2  

vom 22. März 1921 

 

Anwesend: 

Vizekanzler B r e i s k y, die Bundesminister Dr. G l a n z, Dr. P a l t a u f, H a u e i s, 

H e i n l und Dr. R e s c h sowie Sektionschef Dr. J o a s. 

 

Zugezogen: 

Vom Bundesministerium für Verkehrswesen: Sektionschef Ing. F i s c h e r; 

ferner zu Punkt 3: Vom Bundesministerium für Verkehrswesen: Sektionschef Dr. R o d l e r 

und Sektionsrat Dr. F e i l e r, 

                                Vom Bundesministerium für Finanzen: Ministerialrat Dr. W i l f l i n g 

und Regierungsrat K e r n r e u t e r. 

 

Vorsitz: 

Vizekanzler B r e i s k y 

 

Dauer: 20.00 – 0.45 

 

Reinschrift (7 Seiten), Konzept, unterfertigte Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll  

 

I n h a l t: 

1. Übereinkommen mit der tschechoslowakischen Regierung, betreffend die Führung der 

österreichisch-tschechoslowakischen Grenze und verschiedene damit zusammenhängende 

Fragen. 

2. Verleihung des Kommerzialratstitels an Gustav Grünwald. 

3. Forderungen der Verkehrsangestellten. 

4. Gesetzesbeschluß des Tiroler Landtages, betreffend die Landtagswahlordnung für Tirol. 

5. Gesetzesbeschluß des Landtages Niederösterreich-Land, betreffend die Einhebung von 

Wasserbezugs- und Kanalanschlußgebühren in Mödling. 

6. Neuregelung der Vergütungen für Vorspann und Einquartierung. 
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7. Gesetzentwurf über die Gewährung von Gebühren- und Steuerbefreiungen hinsichtlich 

der zur Unterbringung der diplomatischen Vertretungen auswärtiger Staaten dienenden 

Liegenschaften. 

8. Vergleichsverhandlungen mit Vertretern der S . H . S .-Regierung in Angelegenheit der 

bei der Staats-Zentralkassa erliegenden Aktien mehrerer bosnischer Unternehmungen. 

9. Zuschußleistung aus Bundesmitteln zu Angleichungsmaßnahmen der Länder und 

Landeshauptstädte zu Gunsten der Landes- und Gemeindeangestellten an die den 

Bundesangestellten im Februar und März 1921 gewährten Zuwendungen. 

10. Gesetzesbeschluß des Landtages von Salzburg, betreffend die Beitragspflicht der 

Mitglieder von Weggenossenschaften. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1, [Bundesministerium für Inneres und Unterricht], ohne Zahl, 

Ministerratsvortrag (2 ½ Seiten): Übereinkommen mit der tschechoslowakischen Regierung, 

betreffend die Führung der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze und verschiedene 

damit zusammenhängende Fragen; Meldung des bevollmächtigten österreichischen Vertreters 

Dr. Robert Davy vom 11. März 1921 (6 ½ Seiten); Schlussprotokoll (3 Seiten); 

Übereinkommen (24 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 3, [Bundesministerium für Verkehrswesen], ohne Zahl, Bericht der 

Bundesregierung an den Hauptausschuss des Nationalrates über die Gewährung von 

Vorauszahlungen an Verkehrsangestellte (5 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 4, Bundeskanzleramt Zl. 22/12, Ministerratsvortrag (1 ½ Seiten): 

Gesetzesbeschluss des Tiroler Landtages, betreffend die Landtagswahlordnung für Tirol 

Beilage zu Punkt 5, Bundesministerium für Inneres Zl. 77.776, Ministerratsvortragsauszug (1 

Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-Land für den Bezug von 

Wasser, aus der städtischen Wasserleitung und für den Anschluss der Hauskanäle an den 

Unratskanal der Stadt Mödling 

Beilage zu Punkt 6, Bundesministerium für Heereswesen Zl. 56, Ministerratsvortrag (10 ½ 

Seiten): Neuregelung der Vergütungen für Vorspann und Einquartierung; Verordnung der 

Bundesregierung womit die derzeit entfallenden Vergütungen für den Vorspann und die 

vorübergehende Einquartierung abgeändert werden (5 Seiten); Vergütungssätze (5 Seiten); 

Kommuniqué (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 7, [Bundesministerium für Finanzen], ohne Zahl, Bundesgesetz über die 

Gewährung von Gebühren- und Steuerbefreiungen hinsichtlich der zur Unterbringung der 
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diplomatischen Vertretungen auswärtiger Staaten dienenden Liegenschaften (1 Seite); 

Begründung (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 8, Bundesministerium für Finanzen Zl. 20.693, Ministerratsvortrag (5 

Seiten): Eintritt in Vergleichsverhandlungen mit S.H.S. Vertretern in Wien in Angelegenheit 

der bei der Staatszentralkasse erliegenden Aktien etz. mehrerer bosnischer Unternehmungen 

Beilage zu Punkt 10, Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, 

ohne Zahl, Ministerratsvortrag (1 ½ Seiten): Landesgesetz in Salzburg betreffend die 

Beitragspflicht der Mitglieder von Weggenossenschaften 

Weiters liegt bei: 

[Bundesminister für Verkehrswesen], ohne Zahl, Information über die Beförderung von 

Beamten der Postsparkasse (5 Seiten) 

[Bundesministerium für Inneres und Unterricht] Zl. 43.387, Ministerratsvortragsauszug (6 

Seiten): Vom oberösterreichischen Landtage beschlossener Entwurf eines Gesetzes, 

betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse der Gemeindeangestellten mit Ausnehme 

jener der Städte mit eigenem Statut 

 

1. 

Übereinkommen mit der tschechoslowakischen Regierung, betreffend die Führung der 

österreichisch-tschechoslowakischen Grenze und verschiedene damit zusammenhängende 

Fragen. 

B.-M. Dr. G l a n z berichtet, daß der bevollmächtigte österreichische Vertreter am 10. 

März 1921 im Rahmen der ihm mit Beschluß des Ministerrats vom 12. Jänner 1921 erteilten 

Instruktion ein Übereinkommen mit der tschechoslowakischen Regierung in Prag 

unterzeichnet habe, welches die Führung der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze und 

verschiedene damit zusammenhängende Fragen zum Gegenstande habe. Redner erläutert die 

Bestimmungen des Abkommens und fügt bei, daß die beim Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft in einzelnen Belangen bestandenen Bedenken fallen gelassen worden seien. 

Der Ministerrat gelangt sohin zu folgenden Beschlüssen: 

1. Das Übereinkommen vom 10. März 1921, betreffend die Führung der österreichisch-

tschechoslowakischen Grenze und verschiedene damit zusammenhängende Fragen, wird von 

der Bundesregierung genehmigt. 

2. Das Bundesministerium für Äußeres wird beauftragt, vor dem 31. März 1921 zu Handen 

des tschechoslowakischen Gesandten in Wien die bindende Erklärung abzugeben, daß die 

österreichische Bundesregierung bereit sei, sowohl die Anlage zur Ausnützung der 
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Wasserkräfte des Thayaflusses in der Strecke vom Beginn der gemeinsamen Staatsgrenze bei 

Zaisa (Čižov) bis zum Ende dieser Grenze bei Baumöl (Podmol) als auch die 

Wasserleitungsanlage der Stadtgemeinde Lundenburg (Břeclava) im Föhrenwäldchen der 

österreichischen Gemeinde Bernhardstal auf Grund der kaiserlichen Verordnung vom 16. 

Oktober 1914, R.G.Bl. Nr. 284, unwiderruflich und unbefristet zu konzessionieren. 

Zugleich ist auf demselben Wege, unvorgreiflich der Genehmigung des abgeschlossenen 

Übereinkommens durch den Nationalrat, der tschechoslowakischen Regierung 

bekanntzugeben, daß für den Fall, als die kaiserliche Verordnung vom 16. Oktober 1914, 

R.G.Bl. Nr. 284, vor Einbringung oder Erledigung der Konzessionsansuchen gesetzlich 

aufgehoben oder geändert werden sollte, die österreichische Bundesregierung im Wege der 

Gesetzgebung Vorsorge treffen wird, daß die Konzession für den Ausbau und die Benützung 

der beiden Anlagen nach den gleichen Grundsätzen, wie sie in der erwähnten kaiserlichen 

Verordnung enthalten sind, zu erteilen sei. 

3. Das Bundeskanzleramt wird beauftragt, mit aller Beschleunigung die Genehmigung des 

Übereinkommens durch den Nationalrat zu erwirken und bei diesem Anlasse in der 

Begründung der Vorlage ausdrücklich den ganzen Inhalt des unter 2 gefaßten Beschlusses 

anzuführen. 

4. Das Bundesministerium für Äußeres wird beauftragt, durch die fürstlich 

Liechtenstein'sche Gesandtschaft im Sinne der bereits im kurzen Wege gepflogenen 

Vorbesprechungen entsprechende abschließende Verhandlungen einzuleiten, damit seitens 

des Fürsten Liechtenstein als Haupteigentümers des March-Thaya-Dreiecks auf Grund des 

mit der tschechoslowakischen Republik getroffenen Übereinkommens der immerwährende 

Fortbestand einer Liechtenstein'schen Forstverwaltungsstelle auf österreichischem Gebiet und 

die Abgabe einer jährlichen Holzmenge aus dem March-Thaya-Dreieck an die 

österreichischen Interessenten womöglich in dem von der tschechoslowakischen Republik 

zugestandenen Höchstausmaß verbindlich zugesichert werde. 

5. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft wird beauftragt, für den Fall, als 

sich die unter 2, Absatz 2, vorgesehene Eventualität einer Gesetzesaufhebung oder Änderung 

ergeben sollte, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Handel und Gewerbe, 

Industrie und Bauten rechtzeitig das nötige zu veranlassen. 

 

2. 

Verleihung des Kommerzialratstitels an Gustav Grünwald. 

B.-M. Dr. P a l t a u f stellt den Antrag, es möge für den als Fachkonsulent mehrerer 
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Gerichtsbehörden bewährten Fabriksbesitzer Gustav G r ü n w a l d in Wien die Verleihung 

des Titels eines Regierungsrates erwirkt werden. Im Hinblick auf die hiegegen von mehreren 

Bundesministern geäußerten Bedenken erbittet B.-M. H e i n l die Ermächtigung, den 

Genannten für die Verleihung des Titels eines Kommerzialrates in Vorschlag bringen zu 

dürfen. 

Nachdem sich B.-M. Dr. P a l t a u f hiemit einverstanden erklärt hatte, erhebt der 

Ministerrat diesen Antrag zum Beschluß. 

 

3. 

Forderungen der Verkehrsangestellten. 

Anknüpfend an die Beratung des Gegenstandes in der letzten Sitzung des Ministerrates 

berichtet Sektionsrat Dr. F e i l e r über das Ergebnis der inzwischen mit den Vertretern der 

Verkehrsangestellten stattgefundenen Verhandlungen, welche bedauerlicherweise nicht zu 

einer so weitgehenden Herabsetzung der Forderungen geführt hätten, daß die Regierung in der 

Lage gewesen wäre, zuzustimmen. 

Um aber den Wünschen der Verkehrsangestellten soweit entgegenzukommen, als es sich 

angesichts der Finanzlage des Bundes und der voraussichtlichen Rückwirkung auf die 

Bundesangestellten überhaupt noch vertreten lasse, stelle das Bundesministerium für 

Verkehrswesen den Antrag, den Verkehrsangestellten noch vor Ostern einen Betrag von 25 

Prozent der für März angewiesenen Monatsbezüge an Gehalt, Ortszuschlag und 

Teuerungszulage (mit Ausschluß der Familienstandszulage) flüssig zu machen. 

Bei dieser Regelung bekäme ein im ersten Dienstjahre stehender lediger Beamter der 

Verwendungsgruppe I in Wien einen Betrag von 1092 Kronen, die in den höheren 

Verwendungsgruppen eingereihten Bediensteten mit entsprechend vorgeschrittenen 

Dienstalter Beträge bis zu 2500 Kronen und darüber ausbezahlt, welche auf die 

Bezugserhöhung zu verrechnen wären, die sich aus der noch bevorstehenden endgültigen 

Regelung der Bezüge der Bundesangestellten zugunsten der Verkehrsangestellten etwa 

ergeben. 

Im Hinblicke darauf erscheine es allerdings geboten die bevorstehenden Verhandlungen 

über die Bezugsregelung mit allen Staatsangestellten einschließlich der Verkehrsangestellten 

gemeinschaftlich durchzuführen, um die möglichste Einheitlichkeit der Besoldung 

anzubahnen, die sowohl im Interesse der staatlichen Finanzen, als auch der staatlichen 

Verwaltung zur Herbeiführung einer Stetigkeit in den Besoldungsverhältnissen notwendig sei. 

Der durch die beantragten Auszahlungen eintretende Aufwand würde sich für sämtliche 
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Staatseisenbahnbedienstete einschließlich der entpragmatisierten Bediensteten der Post- und 

Telegraphenverwaltung und der für eine Bevorschussung in Frage kommenden Privatbahnen 

auf rund zweihundert Millionen Kronen belaufen. Insoweit er nicht durch Ersparungen 

insbesonders durch Verminderung der Kursverluste zuverlässig bedeckt werden könnte, 

müßte dieser Fehlbetrag durch die vom Hauptausschusse grundsätzlich bereits genehmigte, in 

Vorbereitung befindliche Tariferhöhung hereingebracht werden. 

Sektionschef Dr. J o a s stellt neuerlich fest, daß die Forderungen bezüglich der 

gegenwärtig schon günstiger besoldeten Verkehrsangestellten jeglicher sachlichen 

Begründung entbehren. Jedenfalls gehe der Antrag des Verkehrsministeriums bis zur 

äußersten Grenze des Vertretbaren, weshalb Redner einem darüber hinausgehenden 

Zugeständnisse seine Zustimmung nicht erteilen könnte. 

Der Ministerrat pflichtet nach eingehender Debatte dem gestellten Antrage bei und 

beschließt diesen Vorschlag dem Hauptausschusse des Nationalrates zu unterbreiten. 

 

4. 

Gesetzesbeschluß des Tiroler Landtages, betreffend die Landtagswahlordnung für Tirol. 

Der V o r s i t z e n d e teilt mit, daß die Landesregierung für Tirol dem Bundeskanzleramt 

auf Grund des Artikels 98, Absatz 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes den Gesetzesbeschluß 

des Tiroler Landtages vom 29. Jänner 1921, betreffend die Landtagswahlordnung für Tirol, 

vorgelegt und um dessen dringliche Behandlung ersucht habe. 

Diese neue Landtagswahlordnung lehne sich im allgemeinen an die Bestimmungen der 

Wahlordnung zur Nationalversammlung an und gebe zu einem Einspruch keinen Anlaß. Es 

wäre bloß dem Landeshauptmann mitzuteilen, es müsse angenommen werden, daß die 

Bestimmung des § 1 des Gesetzesbeschlusses wonach die Mandate für die beiden Wahlkreise 

des Landes mit 36 und 4 festgesetzt werden, nur bis zur nächsten Volkszählung gelte und 

nach deren Ergebnis im Sinne der Artikel 95, Absatz 3, und 26, Absatz 2, des Bundes-

Verfassungsgesetzes eine neue Festsetzung der Mandatsaufteilung auf die Wahlkreise erfolge, 

da sonst ein Widerspruch zum bezogenen Artikel 95, Absatz 3, vorliegen würde. Weiters 

wäre - und zwar in Form einer Anregung - zu bemängeln, daß der Verfassungsgerichtshof als 

„Bundesverfassungsgerichtshof“ bezeichnet werde, was der Terminologie des Bundes-

Verfassungsgesetzes nicht entspreche, und eine Ergänzung der über dessen Wirkungsbereich 

bezüglich der Landtagswahlen aufgenommenen Bestimmungen im Sinne des Artikels 141 des 

Bundes-Verfassungsgesetzes in der Richtung anzuempfehlen, daß der Mandatverlust aus den 

gesetzlich vorgesehenen Gründen über Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes auf Grund 
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eines Antrages des Landtages erfolge. Endlich wäre auf eine durch die im Plenum jedenfalls 

rasch erfolgten Änderungen entstandene Inkonnzinität aufmerksam zu machen. 

Redner bittet, das Bundeskanzleramt zu ermächtigen, eine Note an die Tiroler 

Landesregierung in diesem Sinne richten zu dürfen. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

5. 

Gesetzesbeschluß des Landtages Niederösterreich-Land, betreffend die Einhebung von 

Wasserbezugs- und Kanalanschlußgebühren in Mödling. 

Nach dem Antrag des B.-M. Dr. G l a n z beschließt der Ministerrat gegen den vom 

Landtag von Niederösterreich-Land am 4. Jänner d. J. gefaßten Gesetzesbeschluß, betreffend 

die Einhebung von Gebühren für den Bezug von Wasser aus der städtischen Wasserleitung 

und für den Anschluß der Hauskanäle an den Unratkanal der Stadt Mödling keinen Einspruch 

zu erheben und der sofortigen Verlautbarung dieses Gesetzes zuzustimmen. 

 

6. 

Neuregelung der Vergütungen für Vorspann und Einquartierung. 

B.-M. Dr. G l a n z erbittet und erhält vom Ministerrate die Ermächtigung zur Erlassung 

einer Verordnung der Bundesregierung, womit die derzeit entfallenden Vergütungen für den 

Vorspann und die vorübergehende Einquartierung abgeändert werden. Gleichzeitig genehmigt 

der Ministerrat den Wortlaut eines im Gegenstande zu verlautbarenden Communiqués mit 

einer von Sektionschef Dr. J o a s beantragten geringfügigen Abänderung. 

 

7. 

Gesetzentwurf über die Gewährung von Gebühren- und Steuerbefreiungen hinsichtlich der 

zur Unterbringung der diplomatischen Vertretungen auswärtiger Staaten dienenden 

Liegenschaften. 

Sektionschef Dr. J o a s erbittet und erhält vom Ministerrate die Ermächtigung, den 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Gewährung von Gebühren- und Steuerbefreiungen 

hinsichtlich der zur Unterbringung der diplomatischen Vertretungen auswärtiger Staaten 

dienenden Liegenschaften im Nationalrat einbringen zu dürfen. 

 

8. 

Vergleichsverhandlungen mit Vertretern der S . H . S .-Regierung in Angelegenheit der bei 
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der Staats-Zentralkassa erliegenden Aktien mehrerer bosnischer Unternehmungen. 

Sektionschef Dr. J o a s führt aus, daß sich in den Beständen der gewesenen gemeinsamen 

Zentralkasse Aktien, Genuß- und Kurscheine mehrerer bosnischer Unternehmungen 

befanden, und zwar: 

28.000 Aktien der bosnischen Forstindustrie A.G. Otto v. Steinbeis … Nominale 5,600.000 K 

  2.600     „        „   Eisenindustrie A. G. Zenica………………………..        „           520.000 K 

  4.830     „        „   A. G. für Verarbeitung und Verwertung landwirtschaftlicher 

                               Produkte in Sarajevo (Zuckerfabrik Ufora)……….         „           966,000 K 

  3.847     „        „   Vareser Eisenindustrie A. G. ………….………….        „        1,538.800 K 

  1.103 Genußscheine der Vareser Eisenindustrie A. G. und 

       69 Kur-Scheine der Gewerkschaft Bosnia. 

Diese Werteffekten erliegen nunmehr bei der Staatszentralkasse, welche die Bestände und 

Geschäfte der mittlerweile aufgelösten liquidierenden gemeinsamen Zentralkasse 

übernommen habe. Sie seien teils vom ehemaligen gemeinsamen Finanzministerium in 

Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina im eigenen Namen und namens der bosnisch-

hercegovinischen Landesregierung angekauft, teils als Entgelt für Leistungen der bosnisch-

hercegovinischen Landesverwaltung an die einzelnen Unternehmungen erworben und 

seinerzeit bei der gemeinsamen Zentralkasse hinterlegt worden. 

Das Eigentumsrecht und sonstige mit diesem Effektenbesitz zusammenhängende 

Rechtsverhältnisse seien bestritten, beziehungsweise ungeklärt. Die österreichische 

Finanzverwaltung stehe auf dem Standpunkte, daß diese Werteffekten auf Grund des 

Staatsvertrages von St. Germain der Republik Österreich zugefallen seien und das 

Eigentumsrecht an diesen Werteffekten daher Österreich zustehe. 

Nach Artikel 208, Absatz 1, des Staatsvertrages erwerben die Staaten, denen ein Gebiet der 

ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie übertragen wurde oder die aus dem 

Zerfalle dieser Monarchie entstanden sind, allen Besitz und alles Eigentum, das der 

ehemaligen oder der gegenwärtigen österreichischen Regierung gehörte und auf ihren 

Gebieten gelegen ist. Nach Absatz 3 dieses Artikels können jedoch diese Staaten auf den 

außerhalb ihrer Gebiete befindlichen Besitz und das Eigentum der ehemaligen oder 

gegenwärtigen österreichischen Regierung keinerlei Anspruch erheben. Nach Absatz 2 des 

bezogenen Artikels gehören zum Besitz und Eigentum der ehemaligen oder gegenwärtigen 

österreichischen Regierung unter anderem: das Vermögen des ehemaligen österreichischen 

Kaiserreiches. Da nach Artikel 381 des Friedensvertrages der in diesem Vertrage gebrauchte 

Ausdruck „ehemaliges Kaisertum Österreich“ auch Bosnien und die Herzegovina umfasse, 
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soweit als der Wortlaut nicht das Gegenteil anzeige, so sei das Vermögen der Länder Bosnien 

und Herzegovina ebenso zu behandeln, wie das Vermögen des k. k. und k. u. k. Ärars, soferne 

der Friedensvertrag nicht diesbezüglich etwas gegenteiliges anordne. Darnach könne der 

S . H . S .-Staat als ein Staat, dem Gebiete der ehemaligen österreichisch-ungarischen 

Monarchie übertragen wurden, auf das außerhalb seines Gebietes befindliche Vermögen der 

Länder Bosnien und Herzegovina keinerlei Anspruch erheben. Eine Bestärkung dieser 

Auffassung sei in der Bestimmung des Artikels 208, Absatz 7, zu erblicken, worin angeordnet 

wird, daß der Besitz und das Eigentum in Bosnien und der Herzegovina, die nicht der 

österreichisch-ungarischen Monarchie gehörten, als das bosnisch-hercegovinische 

Landesvermögen in Bosnien und der Herzegovina dem S . H . S .-Staate ohne Bezahlung zu 

übertragen sei. Da hinsichtlich des außerhalb von Bosnien und der Hercegovina gelegenen 

bosnisch-herzegovinischen Landesvermögens im Friedensvertrag eine Sonderbestimmung 

nicht enthalten sei, welche im Gegensatz zu dem im Artikel 208 aufgestellten Grundsatz über 

die Aufteilung des Aktivvermögens des k. u. k. und k. k. Ärars stehe, sei das außerhalb 

Bosnien und der Herzegovina gelegene Landesvermögen, nach dem Wortlaut des Artikels 

381 und 208, genau so zu behandeln, wie das k. k. und k. u. k. Vermögen. Das auf dem 

Gebiete der Republik Österreich gelegene bosnisch-herzegovinische Landesvermögen 

erwerbe darnach die Republik Österreich. 

Demgegenüber vertrete die S . H . S .-Regierung den Standpunkt, daß die gegenständlichen 

Werteffekten Eigentum des S . H . S .-Staates seien und begründe ihren Standpunkt damit, 

daß diese Werteffekten aus bosnischen Mitteln für Bosnien und die Herzegovina erworben 

und in Wien nur gewissermaßen zwangsweise deponiert worden seien. Sie seien eigentlich 

nichts anderes als eine Form des Miteigentums an einem in Bosnien und der Herzegovina 

selbst gelegenen Unternehmen und gehören daher dem Sinne nach zu jenen Objekten, die 

nach dem Wortlaut des Artikels 208, al. 7, ohne Bezahlung dem S . H . S .-Staate, dessen 

integrierenden Bestandteil die Länder Bosnien und Herzegovina zufolge des 

Friedensvertrages bilden, zu übertragen seien. 

Die S . H . S .-Regierung habe in Geltendmachung ihres Standpunktes wiederholt die 

Ausstellung von Legitimationskarten zur Vertretung des Aktienbesitzes für jugoslawische 

Funktionäre, sowie die Herausgabe dieser Werteffekten vom Bundesministerium für Finanzen 

verlangt. Daraufhin sei der S . H . S .-Regierung mitgeteilt worden, daß wir uns selbst als 

Eigentümer der Aktien betrachten, weshalb wir nicht in der Lage seien, sie der S . H . S .-

Regierung auszufolgen. Die Ausübung der Aktionärrechte stehe uns als den Inhabern dieser 

Aktien zu. Diese verschiedene Rechtsauffassung habe zur Folge gehabt, daß ausgeschriebene 
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Generalversammlungen der in Betracht kommenden Unternehmungen vertagt werden 

mußten, weil die S . H . S .-Regierung unsere Legitimation zur Vertretung des Aktienbesitzes 

nicht anerkannte. Dieser für den Betrieb dieser Unternehmungen und die Aktienbesitzer 

unsichere Zustand müßte ehetunlichst beseitigt werden, da er naturgemäß den Wert der 

Aktien ungünstig beeinflusse. Auch dürfe nicht übersehen werden, daß fast alle in Betracht 

kommenden Unternehmungen durch die politischen Ereignisse in ihrer Gebarung stark 

gelitten haben. Es sei aber kein Zweifel, daß sie von großem Werte seien, wenn sie neuerlich 

geordnet bewirtschaftet würden. Einerseits die drohende Deteriorierung, andererseits aber die 

Erwägung, daß Staatsbesitz von Aktien an Unternehmungen, die auf fremdem 

Staatsterritorium gelegen sind, keine richtige Anlage von Staatsgeldern seien, lege den 

Gedanken nahe, diese Aktien zu veräußern; dies umsomehr, als unverbürgte Gerüchte davon 

wissen wollen, daß der S . H . S .-Staat sogar mit Kadukerklärungen von Aktien vorgehen 

würde, wenn nicht bald mit ihm ein entsprechendes Abkommen getroffen würde. 

Drei Wege könnten beschritten werden: 

1. Österreich könnte ohneweiters das serbische Staatseigentum anerkennen. Dagegen 

spreche die ungeklärte Rechtslage, welche immerhin zahlreiche Chancen für das 

österreichische Eigentum ausweise. Dieser Weg sei daher nicht empfehlenswert. 

2. Es könnte der serbischen Regierung angesichts der ungeklärten Rechtslage einen 

Vergleich, etwa 50 : 50 Prozent angeboten und dann an die Reparationskommission 

herangetreten werden, um von ihr die Bewilligung zur Veräußerung des etwa 50 prozentigen 

österreichischen Anteiles zu erwirken. Aller Wahrscheinlichkeit dürfte die 

Reparationskommission, der Entscheidung der primären Eigentumsfrage enthoben, einem 

Vergleiche zustimmen. Dieser Weg würde uns wahrscheinlich etwa 50 Prozent des Eigentums 

sichern. 

3. Es könnte unmittelbar von der Reparationskommission die Entscheidung verlangt 

werden, daß das Eigentum an diesen Aktien zur Gänze Österreich gehöre. Angesichts der 

ungeklärten Rechtslage sei es dann ganz ungewiß, ob wir dabei 100 Prozent oder nichts 

erstreiten. Darüber hinaus besteht hiebei jedoch die Gefahr, daß während der Dauer des gewiß 

sehr langwierigen Prozesses weitere Deteriorierungen vorgenommen werden können, die 

schließlich den Wert des möglicherweise erstrittenen Eigentums wieder sehr wesentlich 

vermindern könnten. Dieser Weg sei daher sehr riskant und langwierig. 

Redner bitte deshalb um die Ermächtigung, den Weg 2 des Vergleiches gehen zu dürfen. 

Er würde sich in diesem Falle zunächst mit S . H . S .-Vertretern in Wien ins Einvernehmen 

setzen und ihnen die Proposition, halb und halb zu teilen, vorlegen. Sollten sie darauf 
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eingehen, so würde er sodann an die Reparationskommission wegen der 

Veräußerungsbewilligung herantreten und dabei vielleicht im Einvernehmen mit der 

serbischen Regierung für geeignete Käufer sorgen. Auf die Vergleichsbereitschaft der 

serbischen Regierung könnte durch den Hinweis eingewirkt werden, daß sie sonst ein Judikat 

der Reparationskommission herbeiführen müßte. 

Der V o r s i t z e n d e hielte es angesichts der schwerwiegenden Verantwortung, mit 

welcher die Regierung im vorliegenden Falle belastet werde, für zweckmäßig, die politischen 

Parteien von der Sachlage in Kenntnis zu setzen. 

Der Ministerrat genehmigt den vom Bundesministerium für Finanzen gestellten Antrag mit 

dem Vorbehalte, daß die Angelegenheit vorher noch dem Hauptausschuß des Nationalrates 

zur Kenntnis zu bringen ist. 

 

9. 

Zuschußleistung aus Bundesmitteln zu Angleichungsmaßnahmen der Länder und 

Landeshauptstädte zu Gunsten der Landes- und Gemeindeangestellten an die den 

Bundesangestellten im Februar und März 1921 gewährten Zuwendungen. 

Nach dem Antrag des Sektionschef Dr. J o a s ermächtigt der Ministerrat den 

Bundesminister für Finanzen, den nach Artikel V des ersten Nachtrages zum 

Besoldungsübergangsgesetz auf eine Zuschußleistung aus Bundesmitteln zum 

Personalaufwand anspruchsberechtigten Verwaltungen der Länder und Landeshauptstädte in 

dem diesen Artikel vorgesehenen perzentuellen Beitragsverhältnis einen Zuschuß aus 

Bundesmitteln zu jenem Mehraufwand zu gewähren, der ihnen daraus erwächst, daß sie 

Zuwendungen in Angleichung an jene Zuwendungen gewähren, welche den 

Bundesangestellten im Monate Februar 1921 als Vorschuß auf eine künftige Bezugsregelung 

gewährt wurden und welcher ihnen ferner daraus erwachsen wird, daß sie in Angleichung an 

die den Bundesangestellten für den Monat März 1921 gewährte Zuwendung ihren 

Angestellten mit Ausschluß der Lehrerschaft an öffentlichen Volks- und Bürgerschulen eine 

gleichartige Zuwendung gewähren. 

 

10. 

Gesetzesbeschluß des Landtages von Salzburg, betreffend die Beitragspflicht der Mitglieder 

von Weggenossenschaften. 

Über Antrag des B.-M. H e i n l beschließt der Ministerrat, gegen den vom Salzburger 

Landtag in der Sitzung am 24. Februar d. J. gefaßten Gesetzesbeschluß, betreffend die 
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Beitragspflicht der Mitglieder von Weggenossenschaften, keinen Einspruch zu erheben und 

der sofortigen Kundmachung dieses Gesetzes zuzustimmen. 
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62., 22/III.21. 
Fischer, Wilfling, Kernreuter, Rodler. 

62., 22./3., 8:00 Uhr abends. 
[Rodler, Weigl, Fischer 
Joas, Grohmann 
Hoheisl, Mazanec 
Helly, Pruger, 
Feiler, Wilfling, Kernreuter 

1) 
 
Glanz: Künftighin neue Verhandlungen über 
Titel Frage sind nur nach vorheriger Befragung 
des Ministerrats zu führen. 
 
 
Angenommen. 

1. Tschechoslowakisches Grenzübereinkommen. 
3/a. 
Glanz: Das weitest mögliche ist erreicht worden. 
Vom Landwirtschaftsministerium haben 
Bedenken bestanden. Mit Sektionschef Deutsch. 
Wenn wir bis 31/3 die Erklärung nicht 
abgegeben, so werden die Tschechoslowaken, ...  
Antrag genehmigt. 

 2. 
Paltauf: Gustav Grünwald, Fabrikbesitzer. 
Berater der Justizbehörden. Fachkonsulent. 
Regierungsrat. 
Heinl: Bei ihnen ist die Welt verkehrt; der 
Beamte wird Kommerzialrat und der Fabrikant 
wird Regierungsrat. 
Breisky: Auch dafür, dass auf die Bahn(?) des 
Kommerzialrats. 
Wird als Ermächtigung zum Vorschlag für 
Kommerzialrat genehmigt. 
 
Horicky: Allgemeine Personalien. 
Die genetische Darstellung dieser leider ganz 
überhasteten Aktion. Konkordanz zwischen den 
Vorschlägen der Ministerien. 
5100 Namen (5073) 
Ich bin beauftragt von der Kommission. 
Breisky: Es wäre nicht schlecht, wenn man ein 
praktisches Bild bekommt. Statistisch. 
Paltauf: 1098 nur gerecht. 
Heerwesen 1 
Bundeskanzlers 
Inneres 66 Hofrat, 114 VI, 129 VII 
Justiz 1552, 217 
Soziale Verwaltung 10, 8, 17 
Verkehr 24, 72, 117 [//] 
 
Joas: Ich möchte nur meinem schmerzlichen 
Bedauern Ausdruck geben, dass es mit unserer 
Beamtenschaft so weit gekommen ist. Der Terror 
liegt darin, dass man die Forderung so terminiert. 
Glanz: Der Ministerrat soll konstatieren, dass 
man bis zum Äußeren gegangen ist, und dass 
man eine zur gründlichen Überlegung hat. 
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Breisky: Ein solcher Beschluss wird die Stellung 
der Unterhändler, wie Wilfling, vielleicht 
stärken. 
Genehmigt mit der Resolution. 
Auszeichnungsweise. 
Weigl: 9 älteste Hofräte. 

3) 
Eisenbahner: 
Feiler: Verhandlungen wieder aufgenommen. 
Die einstimmig vom Zentralausschuss 
erhobenen Forderungen. 
Das Personal hält an seinen Forderungen fest. 
1000 Kronen wurden von den Vertretern der 
höheren Beamtenschaft als nicht gangbar 
erklärt, weil sie eine Staffelung verlangen 
gegenüber dem anderen Personal, das andere, 
weil es ihnen zu wenig wäre. 
Es wurde erwogen, ob nicht mit Beibehaltung 
von 1000 Kronen bei niedrigen Personal auf 
höhere Beträge übergegangen werden könnte, 
für höheres Personal. Auch das wurde 
abgelehnt. 
Das Ziel, es wurde anstatt Abstufung Eventuell 
würde das Personal sich mit einer prozentuellen 
Abstufung zufrieden geben. Mindestens 50 
Prozent, wie Eisenbahn-Ministerium beantragt 
hat. 
Es hat erklärt, dass sie keine Rückwirkung auf 
die künftige Regelung verlangen aus dieser 
Vorauszahlung. Es handelt sich nur um 
einmalige Beträge, um über die Schwierigkeiten 
hinwegzukommen. Mindestbetrag von 2200 
Kronen für die neunte Gruppe. 
Wenn vor Ostern nichts gegeben würde, glaubte 
man, dass es zum Streik kommt. 
Antrag: Dass das Verkehrsministerium 
vorbehaltlich des [sic!] Zustimmung des 
Hauptausschusses und vorbehaltlich der 
künftigen Regelung ermächtigt wird, die 
Vorauszahlung um im ungefähren Betrag 250 
Prozent der Bezüge auszahlen zu lassen, gegen 
Verrechnung auf künftige Bezugsregelungen. 
Bedeckung aus Kurz[sic!; gemeint ist: „Kurs-
“]-Gewinnen. 
 
Joas: 
Rodler: Bei Aufstellung des P[…] haben wir bei 
dem Einkauf von Kohle und Schmieröl haben 
wir mit Kronen 1,10 gerechnet. Bei Steigung 
um 10 Centimes ergibt sich eine Steigung von 

3. 
Eisenbahner. 
Dr. Feiler: Die einstimmig angenommene 
Forderung – – wurde aufrechterhalten. Die 
Gegenüberstellung der Staatsangestellten und 
Staatsbahnangestellten. Die Verhandlung geriet 
ins Stocken. Es wurde der Versuch gemacht, ob 
nicht der Weg gangbar wäre, das aber konnte 
nicht gemacht werden. Aber das hätte sich gewiss 
hart ergeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie haben daran festgehalten, dass ein Betrag von 
2300 Kronen den untersten Gruppen gegeben 
werden müsse. Die Vertreter der Ministerien 
waren nicht in der Lage, irgendwelche 
Zusicherungen gegeben [sic!]. Dem Personal ist 
es sehr ernst. Wenn nicht vor Ostern, so vielleicht 
sich hinreißen lassen, in den Streik einzutreten. 
Dieser Standpunkt des Personals würde es 
rechtfertigen, in einem höheren Ausmaß zu, weil 
das Personal keine Konsequenzen für die Zukunft 
ableiten will. Ich stelle daher den Antrag: – – – 
noch vor Ostern auszahlen zu lassen. 
Verrechenbar gegen später eintretende 
Erhöhungen der Bezüge. Bedeckung der Kosten. 
[66] 
Joas: Kursverlust – was meinen Sie damit? 
Rodler: Bei einem Steigen der Kronen um 10 
Centimes, 27,5 Millionen, so haben wir das 
damals präliminiert. 
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27,5 Millionen französischer Francs. 
Die Kronen haben sich auf 1,77 erhöht. 
Joas: Auch heute muss ich irgendeine sachliche 
Begründung der Forderung vermissen. Es ist 
kein Zweifel, dass es von staatlichem 
Standpunkt ein Vorteil wäre, wenn man die 
Forderung auf eine einmalige Zuwendung 
hinunter senkte; dann hat es aber unbedingt den 
Charakter eines Diktats. Daher unberechtigt. 
Die bescheidenen Kursbewegungen können 
keinen Bedeckungsposten darstellen. Dem 
Hauptausschuss gegenüber muss man auf dem 
Standpunkt beharren, dass, wenn er sich für eine 
Zuwendung ausspricht, dass eine [74] 
reelle Deckung unbedingt geschaffen werden 
muss. Zumal trotz aller Beteuerungen diese 
Zuwendung nicht auf das einmal beschränkt 
gelassen dürfe. Auch aus jenen politischen 
Gründen sehr bedenklich, durch Zuwendungen 
ein Präjudiz zu schaffen, weil sehr schwierig 
wäre, zurückzuschrauben, was notwendig wäre, 
wenn man auf eine Besserung der Kronen 
rechnen würde. 
Feiler: Forderung nicht ganz unberechtigt. 
Zumal die hohen Preise für das Personal durch 
eine Verfügung auf das dreifache gesteigert 
wurden. 
Heinl: Soweit es sich darum handelt, 
Benachteiligungen des Eisenbahnpersonals 
auszugleichen, bin ich schon dafür. Wieso 
haben die Eisenbahner in den höheren Gruppen 
weniger, wo doch immer gesagt wurde, die 
Eisenbahner müssen ja Schritt halten. 
Wilfling: Wenn selbst sämtliche 
Eisenbahnbeamte /: 8000 :/ zurück sind und 
allen 8000 etwas gegeben werden muss, dann 
gut. Mehr kommt aus den Titelrichtlinien doch 
überhaupt nicht in Betracht. Die anderen, 
die Neuen, waren nie in einer Ranges-Klasse 
und kommen daher für eine Abkürzung der 
Vorrückungs-Frist nicht in Betracht. Diese sind 
nicht nur nicht zurück gegenüber den 
Staatsbediensteten, sondern sogar um 2000-
3000 Kronen im Durchschnitt voraus sind [sic!]. 
Er hat den Mindestbezug von 52.000 Kronen, 
der Mindeste bei den Staatsbediensteten hat mit 
den jetzigen Zuwendungen 47.000 und das nur 
für den Monat März, während die Eisenbahner 
die 52.000 Kronen ständig haben. Die 
Forderung ist also für diesen Teil des Personals 
gewiss unberechtigt. Es wären also schon die 

 
 
 
Joas: Ich vermisse eine sachliche Begründung der 
Forderung. Es ist kein Zweifel, dass es ein 
Vorteil wäre, wenn es gelingen sollte, die 
Forderung auf eine einmalige Zuwendung zu 
reduzieren. Aber es bleibt ein Diktat eines 
Ostergeschenkes. Die Deckung aus den 
Kursgewinnen ist nur aufgrund einer längeren 
Erfahrung möglich.  
 
 
 
Man wird dem Hauptausschuss gegenüber darauf 
beharren müssen, dass eine reelle Deckung 
unbedingt geschaffen werden muss. Ich besorge 
übrigens, dass eine einmalige Zuwendung 
genügen wird. Die innerpolitischen Verhältnisse 
sind sehr ungeklärt und … 
 
 
 
 
Feiler: Die Forderung ist nicht ganz ungerecht. 
Was das niedrige Personal anbelangt, möchte ich 
hinweisen, dass der Kohlenpreis sich um das 
dreifache erhöht. 
Heinl: Die Benachteiligung des 
Eisenbahnpersonals auszugleichen bin ich bereit, 
aber ich weiß, dass, wenn für die Staatsbeamten 
etwas gemacht wurde, so wurde immer auch für 
die Eisenbahner etwas in Rechnung gestellt. 
 
Wilfling: Wenn sämtliche Eisenbahnbeamte 
(8000) zurück sind und allen etwas gegeben 
werden muss, gut.  
 
Aber mehr kommt doch nicht in Betracht. Die 
unteren Besoldungsgruppen kommen aber nicht 
in Betracht. Wir haben unzweifelhaft 
nachgewiesen, dass der ledige Eisenbahner, 
verglichen mit den Staatsbeamten der unteren 
Kategorie, um 1000 bis 2000 Kronen mehr hat. 
Der mindeste Eisenbahner hat 52.400, der 
Staatsbeamte aber nur 32.000. Man kann das 
nicht machen. Daher kann man nicht behaupten, 
dass die Forderung gerechtfertigt ist. Es würde 
gewisse Rückwirkungen haben. Was die 
Bemerkung Heinl anbelangt, möchte ich sagen, 
dass wir die Eisenbahner nicht zwingen können, 
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1000 Kronen ein Geschenk. Die 
Finanzverwaltung wäre ja bereit, den höheren 
das Fehlende auf die Staatsbeamten zu geben. 
Sie verlangen aber die Aufrechterhaltung der 
Spannung. 
Feiler: Es handelt sich nicht um 8000, sondern 
um nahezu zwei Drittel des Personals. 
Bahnmeister, Gebäudemeister und Fahrdiener 
sind bei aus [...] die Beamtengruppen 
gekommen sowie die Staatsbeamten. Wenn es 
sich um eine dauernde Regelung handelte, so 
würde ich begreiflich finden, dass man auf die 
Spannung Rücksicht nimmt. Es handelt sich 
aber doch nur um eine einmalige Zuwendung. 
Die Bedenken, die vorgebracht wurden, fallen 
doch zum Großteil weg. 
Joas: Innenministerium ist nicht in der Lage, 
einem weiteren Zugeständnis, über das, was 
beschlossen wurde, hinauszugehen. Bitte 
dringend darüber Vertreter des 
Eisenbahnressorts bei der Verhandlung im 
Hauptausschuss auf unserer Linie zu bleiben 
und nicht etwa im Hauptausschuss Forderungen 
als berechtigt zu erklären, die wir hier als nicht 
berechtigt befunden haben. Eine starke 
Begründung dafür, dass es sich nur um eine 
Justament Standpunkt-Forderung handelt, wo 
sie nicht sehen wollen, dass die 
Staatsangestellten statt am 15. etwas am 24. 
bekommen. Es müsste unbedingt die 
Einheitsfront zur Geltung kommen. 
Breisky: Unser Antrag könnte dahingehen, auf 
eine 25 Prozent-Zuwendung, einmalig ohne 
jeden Zusammenhang mit irgendeiner 
Bezugsregelung. 
Joas: Wenn dann die Regierung erklärt, dass sie 
den übrigen Beamten keine größeren 
Zuwendungen machen will, im April als im 
März, [//] 
so würde das für die Regierung sehr 
zweckmäßig. Zumal ein Teil der Eisenbahner 
sich mit der einmaligen Zuwendung zufrieden 
geben würde, wenn die Staatsbeamten nicht 
mehr im April bekommen als im März und 
diese nicht später als am 15. 
Feiler: Ich habe den Eindruck, dass das Personal 
sich nicht zufrieden geben wird mit dieser 
Zuwendung. Unsere Vorschläge sind ja schon 
nur die Hälfte von den geforderten 3000 bis 
5000 Kronen. Ich war immer bewusst, dass ich 
nicht das Personal, sondern die Verwaltung zu 

dass gleiche zu nehmen. Wir sind der bereit, [64] 
zu geben, unter Vergrößerung der Spannung. Das 
wollen aber die Eisenbahner nicht. Sie wollen die 
Aufrechterhaltung der Spannung. 
 
Feiler: Ich weise nur darauf hin, dass es sich 
[nicht] nur um 8000, sondern um weit mehr 
handelt. Beamte, die in den unteren Schichten 
sitzen. Es handelt sich ja gar nicht um eine 
dauernde Sache, nur über Ostern 
hinwegkommen. Es wird sehr unangenehm sein, 
wenn bei den Staatsbediensteten am 15. 
Zahlungen sind, dann können wir nur das 
Personal zurückhalten, wenn wir auch etwas 
auszahlen. 
 
Joas: Darüber klar werden, welche Haltung die 
Regierung gegenüber dem Hauptausschuss 
einnehmen will. Ich möchte die dringende Bitte 
an die Vertreter der Eisenbahner stellen, dass sie 
im Hauptausschuss nicht eine Forderung als 
gerechtfertigt anerkennen, die wir nicht als 
vertretbar halten. Einen stärkeren Beweis, als den 
Umstand, die Eisenbahner wollen das, weil die 
Staatsangestellten am 15. Zuwendungen erhalten, 
ist nicht notwendig. Diese Stellungnahme muss 
in Einheitsfront vertreten werden. Der 
Hauptausschuss ist sehr leichtfertig im gleich 
ausgeben, die Bedeckung will er nicht 
beschaffen. Der Hauptausschuss hat 
ausschließlich mit 2 Milliarden […] lassen.  
 
 
 
 
Einmalige, ohne jeden Zusammenhang mit jeder 
Bezugsregelung, auszahlbare Zuwendung von 25 
Prozent. Die übrigen Beamten sollen dafür nicht 
mehr bekommen als im März. 
 
 
 
 
 
 
Feiler: Ich habe die Empfindung, dass das 
Personal sich nicht zufrieden geben wird. Der 
Betrag, um den es sich handelt, spielt keine 
solche Rolle. Nur aus dem Gesichtspunkt der 
Verantwortung meines Herrn Ministers. Und die 
unangenehme Folge für den Verkehr. 
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vertreten habe, glaube aber auch meinen 
Eindruck nicht verschweigen zu können, auf die 
Gefahren. 
Breisky: Dem Hauptausschuss muss aber auch 
die Bedeckungsfrage beantwortet werden. Wir 
müssen damit rechnen, dass der Hauptausschuss 
mehr bewilligt. 
Joas: Unser Vorschlag würde 150 Millionen 
erfordern, das wäre unterzubringen in der 
Tarifform, die ja 4 Milliarden bringen soll. 
Kernreuter: Ich habe bei den Verhandlungen 
empfunden, dass es sich um eine Forderung der 
Organisation handelt, welche allerdings im Falle 
der Nichterfüllung mit einer Gefahr verbunden 
wäre. Die Führer der Organisation haben jedoch 
nach meinem Eindruck nicht so eingewirkt und 
sie nicht informiert, wie sie es wissen. Es macht 
den Eindruck, als ob der Wunsch in die Gasse 
geworfen und dass jetzt ein Ostergeschenk 
herauskommen muss. Es macht nicht den 
Eindruck einer materiellen Notwendigkeit. 
Ich mache übrigens darauf aufmerksam, dass 
das P[...], was jetzt die Eisenbahner bekommen 
sollen, von den übrigen Staatsbediensteten auch 
verlangt werden wird. 
Resch: Ich glaube, dass die Eisenbahner 
materiell nicht schlechter stehen als die 
Staatsbediensteten, nominiert in den unteren 
Kategorien. Die ganze Forderung ist daher eine 
politische Forderung der Gewerkschaft. Man 
will der Regierung eine Schwierigkeit machen. 
Tomschik und die anderen haben hier kein 
Interesse auf die ihrigen einzuwirken. Deshalb 
werden auch die anderen Beamten verlangen. 
Man kann an den Hauptausschuss herantreten 
und sehen, dass die Regierung bereit wäre, 1000 
Kronen zu geben, und diese und diese 
Bedeckung vorhanden wäre. Wenn der 
Hauptausschuss weitergeht, so muss man mit 
neuen Bedeckungsvorschlägen kommen. Wenn 
man weiter verhandelt, so werden sie nicht 
nachgeben. Aber man soll nicht weitergehen. 
Feiler: Die Forderung 
 
Breisky: Schon aus rein taktischen Gründen soll 
man dem Hauptausschuss gegenüber nicht über 
die 1000 Kronen hinausgehen. Ich bitte, dass 
der Hauptausschuss etwas vorher einen kurzen 
schriftlichen Bericht bekommt. 
Joas: Es müsste in dem Bericht zum Ausdruck 
kommen, dass die Forderung nach 3000 bis 

 
 
 
Breisky: Dem Hauptausschuss müssen wir die 
Bedeckungsfrage beantworten. Der Kursgewinn 
bietet zu wenig Sicherheit. 
 
Joas: 150 Millionen, wie sie unser Vorschlag 
vorsieht, Können untergebracht werden, aber 400 
Millionen – das ist schon eine andere Frage. 
Feiler: [//] 
Kernreuther: Ich habe den Eindruck empfangen, 
dass es sich um eine Forderung der Organisation 
handelt, welche mit einer gewissen Gefahr 
verbunden zu sein scheint. Die Führer haben 
nicht mit dem Nachdruck auf die Mitglieder 
eingewirkt, wie wir ihnen wünschen müssen. Ich 
glaube nicht, dass aus dem unteren Personal diese 
Forderung aus materiellen Gründen, sondern dass 
die Bewegung von außen hineingetragen wurde. 
Auch die übrigen Staatsbediensteten würden 
dieselbe Forderung erheben. 
Feiler: Ich würde mich damit einverstanden 
erklären, wenn nicht bloß einmalige Zuwendung 
und mit Verrechnung. 
Kernreuter: Acht bis neun Millionen würde es 
ausmachen, wenn rückwirkend auf die 
Staatsbediensteten. 
Resch: Es ist eine politische Forderung der 
Gewerkschaft. Man will der Regierung 
Schwierigkeiten machen. Man soll darüber 
hinaus nicht gehen, als wir es beschlossen haben. 
Wenn der Hauptausschuss einfach diese 
Forderungen bewilligt, muss unbedingt auch die 
Bedeckung verlangt werden. 
Breisky: Dem Hauptausschuss gegenüber sollen 
wir nicht höher gehen, als auf 25 Prozent. 
Womöglich schon vorher schriftlicher Bericht, 
auch das Eisenbahnministerium wird sich nichts 
vergeben. 
Joas: Das Eisenbahnministerium muss, so wie 
wir, die Forderung als sachlich nicht berechtigt. 
Ich bedauere es fast, dass wir überhaupt uns ins 
Handeln eingelassen haben. 
Breisky: Nicht „sachlich nicht berechtigt“, 
sondern wir vermögen die Berechtigung nicht zu 
erkennen. 
 
 
Joas: Wir können zugeben, dass in den oberen 
Kategorien. 
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5000 sachlich nicht begründet ist. [75] 
Breisky: Man darf das nicht zu strikt sagen, weil 
wenn wir dann gezwungen werden, mehr zu 
geben, wir eigentlich […] müssten. 
# Darstellung der Sachlage, ausklingend in den 
Vorschlag, eine 25 Prozent einmalige 
Vorauszahlung im Ausmaß von 25 Prozent der 
Bezüge. Die Bedeckung könnte gefunden 
werden in den schon grundsätzlich genehmigten 
Tarifmaßnahmen. 
Wilfling: Auf welche Bezugsregelung soll die 
Vorauszahlung erfolgen? 
Feiler: Wenn einmal eine Regelung kommt. Es 
werden ja zweifellos jetzt Verhandlungen mit 
der Gemeinde Wien und den 
Bundesangestellten gepflogen werden. 
 
 
 
 
Wilfling: Rückwirkung auf die pragmatisierten 
Postler. Dieser wird natürlich die Zuwendung 
auch verlangen. Wir müssen also rechnen auf 
eine unmittelbare Rückendeckung. 
 
 
Joas: Gegen Vorauszahlung schwere Bedenken, 
weil ja die wiederkehrt. Denn dadurch 
anerkennen wir die Notwendigkeit einer neuen 
Bezugsregelung. 
Heinl: Bei einmaliger Zuwendung ist das 
Präjudiz für die übrigen Staatsbediensteten 
größer. 
# Auszahlung eines Betrags 
# Vorauszahlung auf das, was den Eisenbahnen 
zukommen wird, aufgrund der Verhandlungen, 
die mit den Staatsbediensteten bezüglich einer 
über Bezugserhöhung stattfinden werden. 

 
 
 
 
Breisky: Darstellung der Sachlage und Vorschlag 
einmaligen Vorauszahlung 25 Prozent der 
Bezüge. 
Die Bedeckung könnte gefunden werden in den 
schon bewilligten Tarifmaßnahmen. Sollte der 
Hauptausschuss weitergehen, so müssten weitere 
Tarifmaßnahmen vorbereitet werden. [65] 
 
Joas: Die Regierung kann das nicht mitmachen. 
Die Regierung kann nicht gezwungen werden, 
Dinge zu machen, die sie nicht … 
Wilfling: Wie stellt sich das 
Eisenbahnministerium vor, wie wird das in der 
Zukunft sein? 
Feiler: Wir können nicht von einmaligen 
Zuwendungen sprechen, sondern lieber von 
Vorauszahlungen. 
Wilfling: Postangestellte: Rückwirkung auf die 
pragmatisierten Postler. Diese sind besser dran 
als die pragmatisierten Postler. Warum sollen die 
die Zuwendung nicht bekommen? Die 
Entpragmatisierten stehen tatsächlich zurück 
gegenüber den Pragmatisierten. 
Joas: Gegen eine Vorauszahlung habe ich 
schwere Bedenken. Weil die neue 
Bezugsregelung als notwendig erkannt wird. 
Heinl: Es ist ja wurscht. Einmalige Zuwendung 
ist präjudizierlich. 
 
 
Antrag an den Hauptausschuss: „Auszahlung 
eines Betrages.“ „– – – viele F[…]…“ 

2) 
Breisky: Landtagswahl-Ordnung Tirol. 
Angenommen. [//] 

4. 
Breisky: Tirol. Landtagswahl-Ordnung. 
Genehmigt. 

5 3b) 
Glanz: Unrat. 
Angenommen. 
Joas: Von 
 

5. 
Glanz: Mödling. 
 
Joas: Gewisser Mangel. 
Glanz: Schon berücksichtigt. 
Genehmigt. 

6 3c) 
Glanz: Vorspann. 
Joas: 2 Kommuniqués sollten am Schluss 

6. 
Glanz: Vorspanngesetz. 
Joas: 2 Kommuniqués Einquartierung. Im 
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gemacht werden, dass im Einvernehmen mit den 
Finanzlandesbehörden und der 
Heeresverwaltung. 
Angenommen. 

Einvernehmen mit den Finanz-Landesbehörden 
und der Heeresverwaltung – – 
Breisky: Hallier? 
Genehmigt. Mit der von Joas beantragten 
Abänderung. 

7 4a) 
Joas: 
Angenommen. 

7. 4a) 
Joas: 
Genehmigt. 
 
Breisky: Autos der Gesandtschaften. Gewisse 
Sicherheiten schaffen. Gewisse unüberschreitbare 
Monatsbeträge. 

8 4b) 
Joas: 
Breisky: Zumal schwere Verantwortung. Wäre 
es nicht zweckmäßig, sich mit den Parteien in 
Verbindung zu setzen? 
Heinl: Vielleicht Donnerstag im 
Hauptausschuss. 
Joas: Sehr vertraulich. 
Genehmigt vorbehaltlich der vertraulich [...] des 
Hauptausschusses. 

8. 4b) 
Joas: 
Breisky: Wir setzen uns einer ganzen 
Verantwortung aus. Wäre es nicht zweckmäßig, 
die Parteien zu befragen? 
Heinl: Die Regierung war früher dagegen. 
Vielleicht kann man das in den Hauptausschuss. 
Ist vertraulich dem Hauptausschuss mitzuteilen. 
Grundsätzlich genehmigt. 
 

9 
Joas: durch das Gesetz 12/3 21 
Bundesgesetzblatt Nummer 166. 
Art. IV erhält die Ermächtigung. 
Wir haben aber nicht nur für die Lehrer, sondern 
auch für die Beamten der Länder und 
Landeshauptstädte die Zuschüsse gewährt, 
wofür das Gesetz keine Ermächtigung erteilt. 
Ich bitte um die Ermächtigung, diese Zuschüsse 
zu erweitern, die sich ergibt aus den 
Anzahlungen für die Länder. 
 
Angenommen. [76] 

9. 
Vorauszahlungen. Art. 4 Gesetz 22/3.20. 
Für die Lehrerschaft und für die Beamten der 
Landesregierungen und die Beamten der 
Hauptstädte, für welche das Gesetz keine 
ausreichende Deckung bietet. Auch hierfür 
werden wir den Landesregierungen Zuschüsse 
geben müssen. Ich erbitte die Ermächtigung, den 
Landesregierungen auch für die Beamten der 
Landesregierungen und der Landeshauptstädte. 
Es war immer nur die Rede von Lehrern, aber 
auch den Beamten wurde es gewährt. 
Genehmigt. 

10 5) 
Heinl: 
Angenommen. 
 
Heinl: Empfang des Bundeskanzlers am 
Bahnhof. 
Verständigung der Mitglieder der Regierung. 

10. 5 
Heinl: Bekannt gegeben, wann Mayr 
zurückkommt. 
Regierung soll am Bahnhof erscheinen. 
Beschlossen. 

1/4 1 Uhr. 
 
Freitag, 3 Uhr. 

1/4 1 Uhr. 
 
Freitag Nachmittag. [67] 

 Anknüpfend an die in der letzten Sitzung des 
Ministerrates im Gegenstand abgeführten 
Debatten. Bericht Finanzminister über den Stand 
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der inzwischen mit den Vertretern des 
Bundesbahnpersonals stattgefundenen 
Verhandlung, welche bedauerlicherweise nicht 
zuvor. 

 
 
























































































































































































